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Von den Bruderschaften der Herrscher mit geistlichen Gemeinschaf­
ten sollte man, schärfer als bisher geschehen, die königlichen Gedenk­
stiftungen trennen. Wie bei den Verbrüderungen gewann der Stifter 
zwar auch Anteil an der dauernden Fürbitte der Mönche und Kleriker; 
es war jedoch nicht erforderlich, daß er in seiner Anwesenheit in die 
Bruderschaft aufgenommen wurde. Außerdem konnte er, anders als bei 
der Verbrüderung, den geistlichen Nutzen seiner Geschenke neben sich 
selbst auch anderen Personen zuwenden22. Um eine solche Gedenkstif­
tung hat es sich gehandelt, als Heinrich II. 1007 in Frankfurt das Dom­
kapitel von Bamberg beschenkte; die Stiftsherren, die er dabei fratres 
nostri nannte, sollten die Gabe mit Gebet für ihn selbst, seinen Vor­
gänger Otto III. und seine Vorfahren vergelten23. Von einer Gedenk­
stiftung muß man auch bei einer Urkunde Ottos II. von 977 sprechen, 
die zuletzt Hartmut Hoffmann in die Diskussion um den Königskano­
nikat eingeführt hat24. Für die Verleihung bestimmter Rechte ver­
langte der Kaiser dabei von der Bischofskirche in Minden, daß künftig 
eine Priesterpfründe ausschließlich für sein Seelenheil geschaffen wer­
den sollte25. Ohne Zweifel wäre es nicht im Sinne Ottos gewesen, 
wenn der betreffende Geistliche bei einem Herrscherwechsel die 
Gebete und Messen seinem Nachfolger, und nicht mehr ihm selbst 
gewidmet hätte26.
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